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Unterrichtung  
 

über die konstituierende Sitzung des Ortsgemeindera tes Merschbach 
am Montag, den 31.07.2009 um 19.30 Uhr im Gemeindeh aus Merschbach  

 
 
Gemäß § 34 GemO hatte die Ortsbürgermeisterin Iris Hornberg  die Mitglieder des Ortsge-
meinderates durch schriftliche Einladung zur konstituierenden Sitzung eingeladen. 
 
Die Vorsitzende eröffnete die Sitzung und begrüßte die Anwesenden. 
 
Sie stellte fest, dass die Mitglieder des Ortsgemeinderates nach ordnungsgemäßer Einla-
dung in beschlussfähiger Zahl erschienen waren. 
 
Gegen Form und Frist der Einladung wurden keine Bedenken erhoben. 
 
 
Tagesordnung: 
 

I. Öffentlich: 
 
1. Ergebnis der Wahl zum Ortsgemeinderat vom 07. Juni 2009 

2. Verpflichtung der Ratsmitglieder 

3. Ernennung der Ortsbürgermeisterin 

4. Wahl der/s Ortsbeigeordneten 

5. Ernennung, Vereidigung und Einführung der/s Ortsbeigeordneten 

6. Änderung der Hauptsatzung 

7. Informationen 
 
 
Zu TOP 1: Ergebnis der Wahl zum Ortsgemeinderat vom 07. Juni 2009 
 
Ortsbürgermeisterin Hornberg gab das Ergebnis der Wahl zum Ortsgemeinderat bekannt. 
 

In den Ortsgemeinderat wurden gewählt: 

 
 1. Heinz, Michael    25 Stimmen 
 2. Bauer, Hans-Werner   20 Stimmen 
 3. Bagacki, Witold       19 Stimmen 
 4. Greber, Claudia    17 Stimmen 
 5. Michaelis, Heinz    17 Stimmen 
 6. Hornberg, Iris    11 Stimmen 
 
Als Ersatzleute wurden folgende Personen festgestellt: 
 
 7.Eberhard, Manfred    10 Stimmen 
 8. Sitzlack, Elsa    10 Stimmen 
 9. de Jong, Jan     9 Stimmen 
          10. Burkart, Berthold     9 Stimmen 
 
Wegen ihrer Wahl zur Ortsbürgermeisterin ist Frau Iris Hornberg gem. § 5 KWO als Ratsmit-
glied ausgeschieden. Aufgrund der erreichten Stimmenzahl bei der Kommunalwahl am 
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07.06.2009 wurde Herr Manfred Eberhard in den Ortsgemeinderat berufen. Herr Eberhard 
hat das Mandat angenommen. 
 
Einwände wurden nicht erhoben. Beschlüsse über den Ausschluss von Ratsmitgliedern in-
folge Wahlunwürdigkeit nach § 31 der Gemeindeordnung (GemO) waren nicht zu fassen. 
 
 
Zu TOP 2:  Verpflichtung der Ratsmitglieder 
 
Die Ortsbürgermeisterin Hornberg verpflichtete gemäß § 30 Abs.2 der Gemeindeordnung die 
Ratsmitglieder namens der Ortsgemeinde Merschbach durch Handschlag auf die gewissen-
hafte Erfüllung ihrer Pflichten und händigte das Kommunalbrevier 2009 aus. 
 
 
Zu TOP 3:  Ernennung der Ortsbürgermeisterin 
 
Da zur Ernennung der Ortsbürgermeisterin kein allgemeiner Vertreter vorhanden war, hat 
der Ortsgemeinderat gemäß § 54 Abs. 2 GemO ein beauftragtes Ratsmitglied gewählt. 
Der Ortsgemeinderat beschloss gemäß § 40 Abs. 5 GemO offene Abstimmung. 
 
Der Beschluss erfolgte einstimmig bei 1 Enthaltung. 
 
Als beauftragtes Ratsmitglied wurde Herr Witold Bogacki gewählt. 
 
Der Beschluss erfolgte mit 4 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen. 
 
Die in der Urwahl vom 07. Juni 2009 gewählte Ortsbürgermeisterin Iris Hornberg wurde 
durch das beauftragte Ratsmitglied Bogacki gem. § 54 GemO zur Ehrenbeamtin ernannt. 
 
 
Zu TOP 4:  Wahl der/s I. Ortsbeigeordneten 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wird bis zur nächsten Ortsgemeinderatssitzung zurückgestellt. 
 
 
Zu TOP 5:  Ernennung, Vereidigung und Einführung der/s I. Ort sbeigeordneten 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wird bis zur nächsten Ortsgemeinderatssitzung zurückgestellt. 
 
 
Zu TOP 6:  Änderung der Hauptsatzung 
 
Die Hauptsatzung der Ortsgemeinde wird in folgenden Punkten geändert: 
 
§ 1 Abs. 1 soll wie folgt lauten: 
Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde sowie Informationen, die die Bürger be-
treffen, erfolgen im Amtsblatt der Verbandsgemeinde. Darüber hinaus erfolgen öffentliche 
Bekanntmachungen im Internet unter der Adresse http://www.vg-thalfang.de 
 
Der Beschluss erfolgte einstimmig bei 1 Enthaltung. 
 
§ 1 Abs. 4 soll wie folgt lauten: 
Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO des Ortsgemeinderates 
oder eines Ausschusses sowie Informationen, die die Bürger betreffen, werden abweichend 
von Absatz 1 durch Aushang an der Bekanntmachungstafel, die sich befindet: 
 
Standort: Ortsmitte 
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bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung gem. Abs. 1 nicht mehr möglich 
ist. 
 
Der Beschluss erfolgte einstimmig bei 1 Enthaltung. 
 
 
Zu TOP 7:  Informationen 
a) Termin Vorbesprechung am 04.08.2009 um 19.30 Uhr 
b) Termin nächste Sitzung am 18.08.2009 um 19.30 Uhr 
 
 


